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Antrag 

des Abgeordneten Jörg Baumann AfD 

Rücknahme des neuen Disziplinarrechts für Bundesbeamte 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung möge sich auf allen Ebenen dafür einsetzen, dass das von der 
Bundesministerin des Inneren und für Heimat Nancy Faeser eingeführte neue Diszipli-
narrecht für Bundesbeamte umgehend zurückgenommen wird. 

 

 

Begründung: 

Art. 1 des Gesetzes zur Beschleunigung von Disziplinarverfahren in der Bundesverwal-
tung und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 22.12.2023 (BGBl. I Nr. 389) 
schaffte zum 1. April 2024 die Möglichkeit, Bundesbeamte nicht mehr durch Disziplinar-
urteil, sondern einfacher und schneller durch Verwaltungsakt aus dem Dienst zu entfer-
nen. 

Bisher musste bei Beamten, die aus dem Beamtenverhältnis entfernt werden sollten, 
eine Disziplinarklage (§ 34 Abs. 1 Bundesdisziplinargesetz) erhoben werden. Aufgrund 
dieser entschied dann die zuständige Disziplinarkammer des Verwaltungsgerichts. Im 
bisher geltenden Disziplinarklagesystem dauerten Verfahren im Durchschnitt knapp vier 
Jahre. Das neue Disziplinarrecht umfasst auch Richter. Die Beschleunigung von Dis-
ziplinarverfahren führt zu einer offensichtlichen und massiven Benachteiligung der be-
troffenen Beamten. Denn diese tragen für die Zeit bis zur rechtskräftigen Entscheidung 
über ihre Klage gegen die Disziplinarverfügung das Prozessrisiko. Vor allem geht eine 
Entlassungsverfügung, wenn sie erst einmal in der Welt ist, mit erheblichen wirtschaft-
lichen und sozialen Unsicherheiten für den Beamten einher. 

Die Neue Zürcher Zeitung schreibt am 3. April 2024 dazu: „Die Gesetzesänderung ge-
schieht in einer politischen Umgebung, in der der Begriff verfassungsfeindlich immer 
weiter aufgeweicht wird. So galten schon Lehrer als verfassungsfeindlich, wenn sie ge-
gen die Schulschließungen der Corona-Zeit waren, und für Querdenker und Impfgegner 
wurde sogar eine eigene Kategorie im Verfassungsschutzbericht erfunden: die der ver-
fassungsfeindlichen Delegitimierung des Staates. Die Teilnahme an einer Demo gegen 
Corona-Maßnahmen konnte schon als verfassungsfeindlich gewertet werden.“1 

Weiter schreibt das Blatt: „Nach dem neuen Disziplinargesetz führt eine Freiheitsstrafe 
wegen Volksverhetzung von mindestens sechs Monaten Dauer zur Entfernung aus dem 
Dienst – vorher waren es zwölf Monate. Was Volksverhetzung ist, ist dabei seinerseits 
dem Wandel unterworfen. Hatte der Paragraf 130 des Strafgesetzbuches vor einigen 
Jahren zwei Absätze, so sind es inzwischen acht. Es ist also viel einfacher geworden, 
wegen Volksverhetzung vor Gericht zu kommen. Schon wer in Abrede stellt, dass es 

                                                           

1 https://www.nzz.ch/international/unliebsamen-beamten-droht-in-deutschland-die-entfernung-aus-dem-
dienst-ld.1824698 
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mehr als zwei Geschlechter gibt, muss inzwischen befürchten, hierfür belangt zu wer-
den.“ 

Generell muss auch berücksichtigt werden, welch verheerendes Bild in der Öffentlich-
keit entsteht, wenn Dienstherren nach Gutdünken Beamte aus dem Dienst entfernen 
können. Wenn die Sicherheit des Arbeitsplatzes in Zukunft wegfällt, werden sich immer 
mehr potenzielle Arbeitskandidaten überlegen, ob sie noch für den Staat arbeiten wol-
len. Schließlich waren der sichere Arbeitsplatz und die fest garantierte Unkündbarkeit 
ein wesentlicher Faktor, um Beamter zu werden. Diese Garantie ist mit der Dienst-
rechtsreform hinfällig und der Fachkräftemangel wird weiter ansteigen. Dabei schlägt 
der dbb Beamtenbund und Tarifunion bereits am 7. November 2023 Alarm: „Regelmä-
ßig fragt der dbb als Dachverband den Personalbedarf in den einzelnen Arbeitsberei-
chen des öffentlichen Dienstes und seiner privatisierten Bereiche bei seinen Fachge-
werkschaften ab. Aktuell fehlen dem Staat demnach mindestens 551 500 Beschäftigte. 
Vom Fachkräftemangel betroffen sind praktische alle Sektoren der Daseinsvorsorge, 
etwa Bildung, Gesundheit, Infrastruktur sowie innere und äußere Sicherheit.“2 

Kurz nach dem Inkrafttreten der Dienstrechtsreform wurde bekannt, dass diese bereits 
Konsequenzen für deutschlandweit 400 Polizeibeamte haben kann. Übereinstimmen-
den Medienberichten zufolge, unter anderem in der Welt vom 5. April 2024, werden 
gegen mindestens 400 Polizeibeamte derzeit Disziplinarverfahren oder Ermittlungen 
wegen des Verdachts auf eine rechtsextremistische Gesinnung oder das Vertreten von 
Verschwörungsideologien geführt. Das Magazin Stern und RTL berufen sich dabei auf 
Angaben aus den 16 Innenministerien der Bundesländer. Die tatsächliche Zahl dürfte 
deutlich höher liegen, da Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Thüringen 
keine aktuellen Zahlen hätten liefern können.3 

Der Willkür durch den Dienstherrn bei der künftigen Entlassung für Beamte ist also Tür 
und Tor geöffnet. Darum muss das neue Disziplinarrecht unverzüglich zurückgenom-
men werden. 

 

                                                           
2 https://www.dbb.de/artikel/dem-staat-fehlen-ueber-500000-beschaeftigte.html 
3 https://www.welt.de/politik/deutschland/article250861722/Rechtsextremismus-Mindestens-400-Polizis-

ten-als-Verfassungsfeinde-unter-Verdacht.html 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes 

Antrag des Abgeordneten Jörg Baumann AfD 
Drs. 19/1911 

Rücknahme des neuen Disziplinarrechts für Bundesbeamte 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Jörg Baumann 
Mitberichterstatterin: Jenny Schack 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes feder-
führend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht 
befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 8. Sitzung am 
11. Juni 2024 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Martin Brunnhuber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag des Abgeordneten Jörg Baumann AfD 

Drs. 19/1911, 19/2780 

Rücknahme des neuen Disziplinarrechts für Bundesbeamte 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold



Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind augenscheinlich alle Fraktionen. Gibt es Gegen

stimmen? – Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Dann übernimmt der Landtag 

damit diese Voten.

Protokollauszug
25. Plenum, 16.07.2024 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode Anlage 1
zur 25. Vollsitzung am 16. Juli 2024



Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode Anlage 1
zur 25. Vollsitzung am 16. Juli 2024



Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode Anlage 1
zur 25. Vollsitzung am 16. Juli 2024



Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode Anlage 1
zur 25. Vollsitzung am 16. Juli 2024



Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode Anlage 1
zur 25. Vollsitzung am 16. Juli 2024



Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode Anlage 1
zur 25. Vollsitzung am 16. Juli 2024



Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode Anlage 1
zur 25. Vollsitzung am 16. Juli 2024



Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode Anlage 1
zur 25. Vollsitzung am 16. Juli 2024



Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode Anlage 1
zur 25. Vollsitzung am 16. Juli 2024



Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode Anlage 1
zur 25. Vollsitzung am 16. Juli 2024



Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode Anlage 1
zur 25. Vollsitzung am 16. Juli 2024



Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode Anlage 1
zur 25. Vollsitzung am 16. Juli 2024



Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode Anlage 1
zur 25. Vollsitzung am 16. Juli 2024



Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode Anlage 1
zur 25. Vollsitzung am 16. Juli 2024



Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode Anlage 1
zur 25. Vollsitzung am 16. Juli 2024


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 19/1911 vom 24.04.2024
	Beschlussempfehlung mit Bericht 19/2780 des OD vom 11.06.2024
	Beschluss des Plenums 19/2894 vom 16.07.2024
	Plenarprotokoll Nr. 25 vom 16.07.2024



